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Jugendhilfeausschuss 04.03.2021

Kurzbezeichnung:

Besetzung Unterausschuss Kindertagesbetreuung 2020 – 2025

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen beschließt, den Unterausschuss Kin-
dertagesbetreuung (vormals Unterausschuss „Familienhilfeplanung“ für die Periode 2020 –
2025 wie folgt zu besetzen:

a) Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses
b) stv. Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses
c) je ein Mitglied des Jugendhilfeausschusses von den im Rat vertretenen Fraktionen
d) eine Vertreterin/ein Vertreter der Jugendverbände
e) eine Vertreterin/ein Vertreter der Wohlfahrtsverbände
f) eine Vertretung/ein Vertreter des Integrationsrates
g) eine Vertreterin/ein Vertreter der Kirchen

Sachverhalt / Begründung:

Das Erste Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – AG KJHG – sieht bei
bestimmten Bedarfen und Aufgaben des Jugendhilfeausschusses die Möglichkeit der Einrich-
tung von Unterausschüssen vor.

Dies ist in der Satzung des Jugendamtes der Universitätsstadt Siegen wie folgt umgesetzt:

„Für einzelne Aufgaben der Jugendhilfe können bei Bedarf Unterausschüsse ohne Entschei-
dungsbefugnisse gebildet werden. Die Mitglieder der Unterausschüsse werden vom Jugend-
hilfeausschuss aus seinen ordentlichen und stellvertretenden Mitgliedern gewählt. Er be-
stimmt auch den/die Vorsitzende/n und seinen/ihren Stellvertreter/in.“
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Zur Begleitung der Tagesstättenbedarfsplanung und insbesondere dem Ausbau der Betreu-
ungsangebote für Kinder im Alter unter 3 Jahren in Siegen hat der Jugendhilfeausschuss von
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Nach Einschätzung der Verwaltung des Jugendamtes hat sich der Unterausschuss bei der
Umsetzung dieser Aufgabe bewährt, so dass auch für die aktuelle Wahlperiode die Einrich-
tung eines entsprechenden Gremiums vorgeschlagen wird.

Auf Beschluss des Jugendhilfeausschusses war der letzte Unterausschuss wie folgt besetzt:

a) Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses
b) stv. Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses
c) je ein Mitglied des Jugendhilfeausschusses von den im Rat vertretenen Fraktionen
d) eine Vertreterin/ein Vertreter der Jugendverbände
e) eine Vertreterin/ein Vertreter der Wohlfahrtsverbände
f) eine Vertretung/ein Vertreter des Integrationsrates
g) eine Vertreterin/ein Vertreter der Kirchen

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein

Gesamtkosten
der Maßnahme

     

jährliche Folgekosten

     

Finanzierung
Eigenanteil

     

Finanzierung
objektbezogene
Einzahlungen

     

Abstimmung
mit dem Kämmerer
☐ ist erfolgt.

☐ ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfügung stehen.

Veranschlagung

☐ im Finanzplan

     

☐ im Ergebnisplan

     

☐ Nein ☐ Ja, mit

     

Kostenträger/
Investitionscode
     
Sachkonto
     

Klimaschutz

Klimarelevanz

☒ Nein
☐ Ja, positiv
☐ Ja, negativ
☐ Prüfbedarf

Veränderungen CO2-
Emis-sionen

☐ erhebliche Reduktion
☐ geringe Reduktion
☐ geringe Erhöhung
☐ erhebliche Erhöhung

Übereinstimmung mit dem Zielen
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen

☐ Ja
☐ Nein
☐ Unbekannt

Bestehen alternative
Hand-lungsoptionen?

☐ Nein
☐ Ja

Erläuterung Klimarelevanz
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Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)

Im Auftrag

gez.

Dr. Raimund Jung
Leitung Jugendamt

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.
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